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Vorgangsmappe für die Drucksache 17/4696

"Anhörung zur Sicherung der Vielfalt und Staatsferne in den Aufsichtsgremien des Rundfunks in

Bayern"

Vorgangsverlauf:

1. Initiativdrucksache 17/4696 vom 04.12.2014

2. Mitteilung 17/4972 vom 09.12.2014
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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Ulrike Gote, Verena Osgyan, Thomas Geh-
ring, Katharina Schulze, Dr. Sepp Dürr, Jürgen 
Mistol und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Anhörung zur Sicherung der Vielfalt und Staats-
ferne in den Aufsichtsgremien des Rundfunks in 
Bayern 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Ausschuss für Wissenschaft und Kunst führt ge-
meinsam mit dem Ausschuss für Wirtschaft und Me-
dien, Infrastruktur, Bau und Verkehr, Energie und 
Technologie eine öffentliche Anhörung mit Sachver-
ständigen sowie Interessenvertreterinnen und Interes-
senvertretern zur Sicherung der Vielfalt, Staatsferne 
und Transparenz bei der Zusammensetzung und der 
Beschlussfassung der Aufsichtsgremien des Bayeri-
schen Rundfunks (BR) und der Bayerischen Landes-
zentrale für neue Medien (BLM) durch. 

 

 

Begründung: 

Die Normenkontrollklage der Bundesländer Rhein-
land-Pfalz und Hamburg gegen den ZDF-Staatsver-
trag ist beim Bundesverfassungsgericht weitgehend 
erfolgreich gewesen. Das grundsätzliche Urteil des 
Gerichts zur Rundfunkaufsicht macht es erforderlich, 
auch die Regelungen für die Zusammensetzung der 
Aufsichtsgremien von Bayerischem Rundfunk und 
Bayerischer Landeszentrale für neue Medien zu über-
prüfen. 

Zur Zusammensetzung der Rundfunk-Kontrollorgane 
hat das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich fest-
gestellt, 

─ dass der „Anteil seiner staatlichen und staatsna-
hen Mitglieder insgesamt ein Drittel der gesetzli-
chen Mitglieder des jeweiligen Gremiums nicht 
übersteigen“ darf, 

─ dass das Gebot der Vielfaltsicherung vom Gesetz-
geber verlangt, die Aufsichtsorgane darauf auszu-
richten, „Personen mit möglichst vielfältigen Per-
spektiven und Erfahrungshorizonten aus allen Be-
reichen des Gemeinwesens zu erfassen“, 

─ dass „Mitglieder von Regierungen, Parlamentarier, 
politische Beamte oder Wahlbeamte in Leitungs-
funktionen (...) von der Bestellung als staatsferne 
Mitglieder auszuschließen“ sind (Inkompatibilitäts-
regelung), 

─ dass der Gesetzgeber „einer Dominanz von Mehr-
heitsperspektiven sowie einer Versteinerung der 
Zusammensetzung von Rundfunkgremien (...) ent-
gegenzuwirken“ hat und 

─ dass der Gesetzgeber deshalb dafür zu sorgen 
hat, „dass bei der Bestellung der Mitglieder dieser 
Gremien möglichst unterschiedliche Gruppen und 
dabei neben großen, das öffentliche Leben be-
stimmenden Verbänden untereinander wechselnd 
auch kleinere Gruppierungen Berücksichtigung 
finden und auch nicht kohärent organisierte Per-
spektiven abgebildet werden.“ 

Das Verfassungsgericht erwartet vom Gesetzgeber 
„eine Form der Dynamisierung“ bei den Regelungen 
zur Auswahl und Bestellung der staatsfernen Mitglie-
der der Aufsichtsgremien, die an dem „Ziel der Viel-
faltsicherung“ und der aktuellen Repräsentanz gesell-
schaftlich bedeutender Kräfte ausgerichtet sind. Als 
Garant der Rundfunkfreiheit hat der Landtag die Vor-
gaben des Bundesverfassungsgerichts zu beachten 
und umzusetzen. 
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Mitteilung 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Ulrike Gote u.a. und Fraktion (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Drs. 17/4696 

Anhörung zur Sicherung der Vielfalt und Staatsferne in den Auf-
sichtsgremien des Rundfunks in Bayern 

Der Antrag mit der Drucksachennummer 17/4696 wurde zurückgezo-
gen.  

Landtagsamt 
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